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Anlage 2_3

II / A 16: Dr. Axel und Barbara von Platen, Neukronenberger Straße 32, 
51379 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Festsetzung Sondergebiet: 

Nach § 11 (1) Baunutzungsverordnung sind solche Gebiete als sonstige Sonderge-
biete darzustellen und festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den  
§§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden. Die wesentliche Unterscheidung und das ei-
gene Merkmal des geplanten Gebietes beruht in diesem Fall auf dem Nebeneinan-
der bzw. Übereinander von großflächigem Einzelhandel und Wohnen. Die zulässi-
gen Nutzungen sind eindeutig beschrieben und eingegrenzt. Damit ist dem notwen-
digen Regelungsbedarf Genüge getan. 

 

2.)  Widerspruch Nahversorgungszentrum, siehe Stellungnahme  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 17: Ralf Schulz, Hüscheider Straße 49, 51381 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.)   Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  

siehe Stellungnahme  
 
2.) Nur Wunsch eines kleinen Teils der Bevölkerung: 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben sich genauso viele Bürger für das 
Vorhaben ausgesprochen wie dagegen. 
 

3.)   Versorgung ausreichend, siehe Stellungnahme  
 

4.)  Leerstandsproblematik, siehe Stellungnahme  
 

5.)  Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme   
 

6.)   vorgelagerte Standortentscheidung, siehe Stellungnahme  
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7.) Bürgerbeteiligung 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Beteiligung der Bürger (§ 3 Baugesetzbuch) eingehalten worden. Anregungen und 
Stellungnahmen aus der Bürgerschaft sind in Planung eingeflossen. 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 04.10.2010 beschlossen, 
dass vor der politischen Beratung über die Einleitung der notwendigen Bauleitplanver-
fahren eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt wird. 
Diese Veranstaltung, in der die ersten Ideen zu dem Projekt vorgestellt worden sind, hat 
am 22.11.2010 im Verwaltungsgebäude Goethestraße, Opladen (ehem. Ratssaal) 
stattgefunden.  
Im Nachgang zur Bürgerinformationsveranstaltung und dem Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan am 21.03.2011 hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die sich für einen 
Erhalt des derzeit als Grünfläche genutzten Geländes ausspricht (siehe auch Internet-
auftritt „Wir für Bergisch Neukirchen“ auf www.bergisch-neukirchen.de). Auch wird die 
Notwendigkeit eines so großen Supermarktes bezweifelt.  
 
Diese Bürgerinitiative hat eigenständig zwei Veranstaltungen in 2011 durchgeführt (am 
05.04.2011 und am 29.09.2011). Hierbei wurden von der Initiative alternative Struktur-
konzepte entwickelt, die u.a. die Erhaltung bzw. den Ausbau der Grünfläche an der 
Wuppertalstraße, den Umbau und die Umgestaltung des bestehendes Edeka-Marktes 
an der Wuppertalstraße, sowie der Bebauung an der Ecke Wuppertalstraße/ 
Burscheider Straße und der ehemaligen Gärtnerei an der Burscheider Straße vorsehen 
(kleinteiliger, nicht großflächiger Einzelhandel).  
 
Die Planung wurde aufgrund dieser Anregungen und Diskussionen bereits vor der öf-
fentlichen Auslegung in mehreren Punkten gegenüber dem Aufstellungsbeschluss stark 
geändert:  

 Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche auf 1.400 m² 

 Reduzierung der Wohnfläche 

 Reduzierung der Gebäudehöhen deutlich unter der umgebenden 
Bebauung 

 Zurückrücken der Bebauung von der Straße 

 Zurückstaffelung der Bebauung in Richtung Parkplatzanlage 

 Abstaffelung der auf dem Markt aufstehenden Bebauung 

 Anordnung einer Außengastronomie  
 
Danach wurde der Bebauungsplan gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich ausge-
legt und der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, Stellungnahmen abzugeben. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 18: Kay Salawa, Hüscheider Straße 42, 51381 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
1.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

  siehe Stellungnahme  
 
2.) Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  

 siehe Stellungnahme  
  
3.)  Zusammenfassung und Abwägung der Umweltbelange  

 siehe Stellungnahme   
 

4.) Auswirkungen auf Schutzgut Boden, siehe Stellungnahme  

Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme   
 

5.) Kaltluftschneise, siehe Stellungnahme  
 

6.) Der dörfliche Charakter wird zerstört, siehe Stellungnahme . 
 

7.) Leerstandsproblematik und Erreichbarkeit, siehe Stellungnahme  
 

8.) ortsunverträgliche Verkehrszunahme, siehe Stellungnahme  
 
9.) Versorgungssituation ist vollkommen ausreichend, siehe Stellungnahme . 
 
10.) Verkehrssicherheit, siehe Stellungnahme   
 

11.) Darstellung im neuen Landschaftsplan, siehe Stellungnahme   
 

12.) Fehler in der Eingriffsbilanzierung? siehe Stellungnahme   
 

13.) Ausschluss vorgezogene Baugenehmigung, siehe Stellungnahme  
 

14.) Stadt ist befangen, siehe Stellungnahme . 
 

15.) Abwägungsentscheidung, siehe Stellungnahme  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 19: Stefan Kaufmann, Grundermühlenweg 19, 51381 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

1.)  Der dörfliche Charakter wird zerstört, siehe Stellungnahme . 
 

2.)  Abwägung der Umweltbelange, siehe Stellungnahme   
 
3.)  Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

 siehe Stellungnahme  
 
4.) Widerspruch Flächennutzungs-, Landschaftsplan, Nahversorgungszentrum  

 siehe Stellungnahme  
 

5.) Kaltluftschneise, siehe Stellungnahme  
 

6.)  Abwägung der Umweltbelange, siehe Stellungnahme   
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7.) Entstehung von Innenbereichslagen, siehe Stellungnahme  
 
8.) Bei der Verkehrsuntersuchung wurde seitens des Gutachters bewusst eine Heran-

gehensweise gewählt, die zu Ergebnissen führt, die in jedem Fall als auf der sicheren 
Seite liegend zu betrachten sind: 
Einmal wurde das nutzungsbezogene Fahrtenaufkommen des neuen Lebensmittel-
marktes von ca. 1600 KFZ-Fahrten / Tag komplett als Neuverkehr gewertet und nicht 
um den bestehenden Lebensmittelmarkt reduziert. Beim überwiegenden Teil der 
Kunden wird es sich aber um Kunden des heute bereits bestehenden Marktes han-
deln. Deren Fahrtenaufkommen ist in den Analysebelastungen bereits enthalten. Es 
ist nach Aussage des Gutachters insofern zu erwarten, dass der effektive Neuver-
kehr einen Anteil von 30% am prognostizierten Gesamtverkehr des Marktes nicht 
überschreitet (ca. 500 Kfz-Fahrten / Tag).  
Auch die aufgrund von Verkehrserhebungen vorliegenden Analysebelastungen wur-
den nicht um das Fahrtenaufkommen des bestehenden Marktes reduziert. 
Vielmehr wurde das prognostizierte Fahrtenaufkommen für die Weiternutzung der 
Bestandsimmobilie als auch für eine Mischnutzung von Wohnungen und Praxen im 
Obergeschoss des Neubauvorhabens als Neuverkehr hinzugerechnet. 
Die Prognoseverkehrsmengen als Grundlage für die Bewertung der Zufahrt im Hin-
blick auf die Leistungsfähigkeit, den Verkehrsablauf und die Verkehrssicherheit wer-
den damit tendenziell deutlich zu hoch eingeschätzt; auch unter Einbeziehung von 
Erkenntnissen verschiedener Fachpublikationen und Erfahrungswerten des Gutach-
ters. 
Die darauf aufbauende Bewertung der Leistungsfähigkeit und des Verkehrsablaufs 
sowohl an der geplanten Grundstückszufahrt als auch im bestehenden Knotenpunkt 
Burscheider Straße / Wuppertalstraße zeigt, dass die geplanten Nutzungen leis-
tungsfähig erschlossen werden. Insgesamt ist im Einmündungsbereich eine gute 
Verkehrsqualität zu erwarten. Spürbare Behinderungen des fließenden Verkehrs 
durch ein- oder ausbiegende Fahrzeuge sind nicht zu erwarten. 
Hinzu kommt, dass der Kopplungsstandort mit ALDI auch eher zur Verkehrsminde-
rung beitragen wird, da mit einer Fahrt zukünftig mehrere Einkäufe erledigt werden 
können. 

    Ortsunverträgliche Verkehrszunahme siehe auch Stellungnahme  
 
9.)  Verkehrssicherheit, siehe Stellungnahme   
 
10.) Versorgungssituation ist vollkommen ausreichend, siehe Stellungnahme . 
 
11.) Untersuchung Alternativstandorte und Abwägungsentscheidung 

 siehe Stellungnahme  
 

12.) Warum an dieser Stelle seniorengerechtes Wohnen ? siehe Stellungnahme  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / A 20: Mit folgenden 443 Schreiben wurden unterschiedliche positive Anregun-

gen zum Vorhaben eingereicht: 
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In allen Schreiben wird die Durchführung des Vorhabens grundsätzlich begrüßt. Da die 
darin vorgetragenen Argumente durchgehend entweder bereits in die Planung einge-
flossen sind oder mit der Durchführung des Vorhabens berücksichtigt werden, insofern 
also nicht mehr abwägungsrelevant sind, wird auf eine gesonderte Auflistung der Stel-
lungnahmen an dieser Stelle verzichtet. 
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Argumente (Auszug): 
 

 Die Versorgung in Bergisch Neukirchen muss dringend verbessert werden. 
 Die Erreichbarkeit des Einzelhandels für Senioren. 
 Die Parkplatzsituation muss verbessert werden 
 Die Arbeitsplätze können nur durch einen Neubau erhalten bleiben. 
 Es besteht eine dringender Bedarf an seniorengerechten Wohnungen in Bergisch 

Neukirchen. 
 Ein Schandfleck in Bergisch Neukirchen wird beseitigt. 
 Das Vorhaben bildet eine gelungene bauliche Ergänzung.  
 Das Vorhaben ist insgesamt ein Impuls für Bergisch Neukirchen - Modernisie-

rung von Wohnungen im Umfeld (GBO), dringend benötigter guter Standort für 
Wohngemeinschaften für dementiell erkrankte, ältere Menschen (Sozialdienst 
Katholische Frauen).  

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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II / B 1: gemeinsames Schreiben des NABU, BUND, LNU vom 17.05.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Vorbemerkung : 
Die Stellungnahme entspricht bis auf den Punkt 5, der nicht Bestandteil dieses Verfah-
rens ist, exakt der Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung vom 29.12.2011 und 
ist insofern intensiv in der Entwurfsbegründung und im Umweltbericht in Abstimmung 
mit dem Fachbereich Umwelt abgehandelt worden.  
 
zu 1 ) Flächenverbrauch: 
Inanspruchnahme Freiraum:  
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung gewährleisten. In Kombination mit der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB hat die 
Wiedernutzung von Brachflächen Priorität vor der Nutzung des Freiraums. Von diesem 
Leitsatz kann nur abgewichen werden, wenn ansonsten die städtebaulichen Ziele nicht 
anders erreicht werden können. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob alter-
native verträglichere Lösungen möglich wären.  
Im Planverfahren wurden dazu zwei Varianten zum Standort Wuppertalstraße diskutiert:  

a) Standort Burscheider Straße 119 im Bereich der bestehenden Gärtnerei  
b) Umbau des bestehenden Marktes und der bestehenden Parkplatzsituation 

Wuppertalstraße 3  
a) Zum Standort Burscheider Straße gab es konkrete Planüberlegungen. Diese sahen 
aufgrund der Hanglage einen aufgeständerten Baukörper mit Flachdach, der sich zur 
Burscheider Straße eingeschossig, zur Talseite zweigeschossig darstellt, vor. Die Kfz-
Stellplatzanlage und Anlieferzone des Marktes war im Tiefgeschoss vorgesehen. Die-
ses Tiefgeschoss sollte über eine Rampe, die östlich des Baukörpers verläuft und eine 
im hinteren, talwärts gelegenen Grundstücksbereich angeordnete LKW-Umfahrt er-
schlossen werden.  

Das geplante Vorhaben lag zu ca. 60 % innerhalb der im Flächennutzungsplan der 
Stadt Leverkusen parallel zur Burscheider Straße dargestellten Mischgebietsfläche 
(MI) und dem vom Rat der Stadt Leverkusen beschlossenen Abgrenzung des 
Nahversorgungszentrums Bergisch Neukirchen. Ein erheblicher Gebäudeteil und die 
talwärts gelegene Tiefgaragenzufahrt und LKW-Umfahrt überschritt die 
Mischgebietsfläche und Abgrenzung des  Nahversorgungszentrum und ragte massiv 
in den landschaftlich geprägten Freiraum, der im Flächennutzungsplan als „Fläche für 
die Landwirtschaft“ dargestellt ist.  

Mit Aufschüttungen bis zu 5 m und talseitigen Gebäudehöhen von bis zu 14,5 m 
aufgrund der starken Hanglage stellt die Planung einen starken Eingriff ins Landschaft-
bild dar.  
Weiterhin konnten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens (Burscheider Straße: 12 
800 Fz / 24 h) und der unmittelbaren Nähe zu der signalgeregelten Einmündung „Wup-
pertal- / Burscheider Straße“ Probleme für die Verkehrserschließung nicht ausgeschlos-
sen werden, insbesondere für den Linksabbiegeverkehr in die Grundstückszufahrt und 
das Linksausfahren in den öffentlichen Straßenraum.  
Zusammen mit der ortsuntypischen Gebäudestruktur, der größeren Entfernung zum 
bestehenden Einzelhandel und den damit einhergehenden geringeren Synergieeffekten 
muss man davon ausgehen, dass das Ziel der Fortentwicklung des vorhandenen Orts-
teils sowie die Stärkung des Nahversorgungszentrums Bergisch Neukirchen an diesem 
Standort nicht in dem Maß erreicht werden kann, wie am nunmehr gewählten Standort 
Wuppertalstraße.  
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b) Zwei wesentliche Punkte machen deutlich, dass auch nicht erwartet werden kann, 
dass eine Stärkung des Nahversorgungszentrums von einem Umbau des bestehenden 
Marktgebäudes an der Wuppertalstraße ausgeht:  
 Die Bruttogrundfläche des Erdgeschosses des Bestandsgebäudes beträgt ca.  

600 m². Nach eindeutiger Auffassung des Betreibers aber auch der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen GmBH (WFL) und anderer Fachleute aus dem Bereich Handel ver-
langen moderne Einzelhandelskonzepte für einen wirtschaftlichen Betrieb und eine 
gute Akzeptanz der Kundschaft heutzutage eine ebenerdige Verkaufsfläche von 
mindestens 1200 m². Eine solche ist auch nicht annähernd an diesem Standort zu 
realisieren.  

 Ein zweiter wesentlicher Garant für einen funktionierenden Einzelhandelsstandort 
sind die der Verkaufsfläche direkt zugeordneten, gut erreichbaren Kfz-Stellplätze in 
ausreichender Anzahl. Die angedachte Anordnung der Stellplätze auf dem Dach mit 
einer Anbindung über eine Aufzugsanlage ist nicht nur eigentumsrechtlich nicht reali-
sierbar (bei dem Gebäude handelt es sich um eine Eigentümergemeinschaft) und für 
Kunden wenig praktikabel, sondern auch verkehrstechnisch und stadtgestalterisch 
nicht einfach umsetzbar. Die bereits heute vorliegenden Probleme beim Linksabbie-
gen auf den Parkplatz zwischen Apotheke und Bestandsmarkt (Rückstau in den 
Kreuzungsbereich etc.) deuten an, dass eine sichere und leistungsfähige Erschlie-
ßung für das Fahrtenaufkommen eines Lebensmittelmarktes aufgrund der Nähe zur 
Kreuzung mit zahlreichen Problemen verbunden ist. Weiterhin lässt sich eine auf-
geständerte Stellplatzanlage mit entsprechenden Rampenanlagen etc. nicht als har-
monische Ergänzung einer bergischen Dorfstruktur gestalten.  

Bei dem weiter verfolgten Standort Wuppertalstraße handelt es sich um einen Land-
schaftsraum bzw. eine Grünfläche, die bislang nach § 35 Baugesetzbuch als Außenbe-
reich zu beurteilen ist. Der Umweltbericht kommt zum Ergebnis, dass keine Hinweise 
auf Ausschlusskriterien gegeben sind, die einer Realisierung des geplanten Vorhabens 
entgegenstehen  
Daher wurden nach sorgfältiger/gerechter Prüfung der öffentlichen und privaten Belan-
ge die Alternativen verworfen und dem neuen Standort „Wuppertalstraße“ der Vorzug 
gegeben. Der Eingriff in den Freiraum wurde zugunsten der Weiterentwicklung des Ein-
zelhandelsangebotes im Nahversorgungszentrum Bergisch Neukirchen, der verkehrs-
technisch günstigeren Lage, der durch die Zentralität zu erwartenden Synergieeffekte 
mit dem bestehenden Einzelhandel und aufgrund der relativ harmonischen Einfügung 
des Gebäudekomplexes in das dörfliche Umfeld als vertretbar angesehen. Der Eingriff 
in Natur und Landschaft kann planerisch bewältigt werden. 
Daher ist unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Belange für die Weiterentwick-
lung des Einzelhandelsangebotes im Nahversorgungszentrum Bergisch Neukirchen 
dem neuen Standort „Wuppertalstraße“ der Vorzug zu geben und der Eingriff in den 
Freiraum als vertretbar zu betrachten. 
 
Zu 2) und 3) Schädigung der Artenvielfalt und Zerstörung des Biotopverbundes :  
 
Das Plangebiet weist aufgrund Lage  und Ausgestaltung eine Biotopfunktion auf. Gar-
tenflächen und Gehölze stellen für verschiedene Tiergattungen Nahrungs- und/oder 
Lebensraum dar.  
Am 9.5.2011 erfolgte eine intensive Begehung des Plangebietes durch einen Biologen 
der Naturschutzstation Rhein-Berg. Die Ergebnisse wurden in der artenschutzrechtli-
chen Vorprüfung vom 25.5.2011 durch den NABU zusammengefasst. Danach ist im 
Plangebiet das Vorhandensein planungsrelevanter Arten möglich, aber auch nach der 
Auswertung vorliegender Daten und der fachlichen Einschätzung der standörtlichen 
Voraussetzungen - starke Lärmvorbelastung, Bebauung an drei Seiten, übersichtliche 
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Gärten mit nur wenigen Bäumen mittleren Alters - ist mit negativen  Auswirkungen nicht 
zu rechnen.  
Um diese Einschätzung noch besser abzusichern, wurden auf einer größeren Fläche 
am 30.6. und 1.7.2014 vom Landschaftsarchitekten Dipl.-Ing. Sven Peuker, Leverkusen 
im Rahmen von Tag- und Nachtbegehungen ergänzende Kartierarbeiten bzw. 'Art für 
Art-Protokolle' vorgenommen und die jeweilige Betroffenheit für die planungsrelevanten 
Arten (insbesondere Vögel und Fledermäuse) ermittelt. Auch der Abschlussbericht zu 
diesen Erhebungen kommt zu dem Ergebnis, dass zwar gewisse Beeinträchtigungen 
(teilweiser Lebensraum- und Nahrungshabitatverlust) gegeben sind, aber unter Einbe-
ziehung von Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. 
§ 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz bezüglich gemeinschaftsrechtlich geschützter Arten 
sicher ausgeschlossen werden können. 
 
Im Rahmen der Baumaßnahme werden einige Arten durch den Verlust von Freiflächen 
Lebens- bzw. Nahrungsraum verlieren. Dies wird dazu führen, dass ein Teil der derzei-
tigen Fauna wohl das Gebiet dauerhaft verlassen wird. Dabei ist mit Ausweichen auf 
unmittelbar bis mittelbar angrenzende Flächen zu rechnen.  

Die Ausgleichsmaßnahmen in Form von Gehölzpflanzungen, extensiver und 
intensiver Dachbegrünung sowie Baumpflanzungen geben entsprechenden Arten 
Lebens- und Nahrungsraum. Bei der extensiven Dachbegrünung sind dies z.B. 
verschiedene Insektenarten (Schmetterlinge, Heuschrecken), die ansonsten durch 
den Rückgang von Magerstandorten Probleme haben. Ebenso stellen die externen 
Ausgleichsmaßnahmen Lebens- und Nahrungsraum zur Verfügung.  
Das Plangebiet zeichnet sich aufgrund seiner Lage im ländlich geprägten Osten des 
Stadtgebietes abseits des lokalen Siedlungs- und Industrieschwerpunktes durch eine 
vergleichsweise gute Luftqualität aus. Überschreitungen gesetzlicher Grenzwerte für 
die Luftqualität gem. 39. BImSchV sind hier nicht zu erwarten. Die Freiflächen im 
Bereich des Plangebietes und in der Umgebung stellen aus stadtklimatisch-
lufthygienischer Sicht vorteilhafte Freiland- und Gartenstadtklimatope (bzw. gem. 
Klimagutachten von 1987: Frischluftherkunfts- bzw. -durchzugsräume) dar. Aufgrund 
der Geländetopografie und der Nutzungsstruktur muss hier bei autochthonen 
Wetterlagen mit Frisch-/Kaltluftströmungen gerechnet werden, die allerdings im Laufe 
der Zeit durch bauliche Veränderungen an Intensität verloren haben. Das 
Bauvorhaben tangiert daher gemäß „Klimagütekarte für das Stadtgebiet“ (aus: 
„Analyse stadtklimatischer Gegebenheiten zur Erstellung einer Klimagütekarte für das 
Gebiet der Stadt Leverkusen, T. Wirth, 2000) keine der wichtigen Ventilationsbahnen 
Leverkusens. 

Die Grünflächen angrenzend an das Plangebiet stellen einen Frischluftherkunfts- bzw.  
-durchzugsraum dar. Allerdings bildet die Wuppertalstraße aufgrund ihrer höhenmäßi-
gen Lage von bis zu ca. 6 m über dem Grünbereich ein massives Hindernis für den 
Weiterfluss der Kaltluft. Das angedachte Bebauungskonzept setzt an diesem Punkt an. 
Durch einen höhenmäßig in etwa auf dem Niveau des Tiefpunktes der Wuppertalstraße 
liegenden Parkplatz wird die derzeit vorhandene Barrierewirkung der Wuppertalstraße 
abgemildert. Die geplante Bebauung wurde im Laufe der Planung so modifiziert, dass 
sie nur wenig in den Verbindungsbereich des potentiellen Luftstromes hineinreicht. 
Auch nutzt sie für einen großen Teil der Baumasse (Edeka-Markt) die Topographie des 
Geländes aus und bringt sie unter die Oberfläche. Der Parkplatz wird durch entspre-
chende Oberflächengestaltung (z.B. Rasenfugenpflaster in den Stellflächen) und zahl-
reiche Baumpflanzungen nur eine sehr geringe Wärme last darstellen. Insbesondere die 
Baumpflanzungen tragen teilweise sogar zur Kaltluftentstehung bei. 
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Zu 4 ) Änderung des Stadtbildes : 

Während die Bebauung entlang der Burscheider Straße sich relativ geschlossen dar-
stellt, prägen im Bereich der Wuppertalstraße vorwiegend Solitäre das Stadtbild. Der 
historische Ortskern entlang der Burscheider Str ist geprägt von kleinteiligen Hofstruktu-
ren, die sich in Teilen bis in die zweite und dritte Baureihe erstrecken. 
 
Darauf nimmt der neue Baukörper Bezug. Der neue Markt wird so auf dem Grundstück 
platziert, dass er sich stadtgestalterisch einfügt. Die Vorderseite hebt sich eingeschos-
sig aus dem Gelände heraus und ist von einer davor befindlichen Stellplatzanlage gut 
erreichbar. Die Rückseite des Baukörpers verschwindet aufgrund der topographischen 
Situation nahezu vollständig im Gelände. Die Dachfläche des Marktes, die aufgrund des 
Gefälles in Teilbereichen etwa auf dem Höhenniveau der Wuppertalstraße liegt, soll mit 
drei Gebäuden bebaut werden, die sich von den Abmessungen, der Höhenentwicklung 
(Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen Anordnung in das Um-
feld gut einfügen. 
 
Dieser differenzierte Baukörper wird durch überbaubare Flächen und Festsetzungen zur 
Höhenentwicklung, Dachform und –neigung im Bebauungsplan festgeschrieben. Wer-
beanlagen werden über eine Festsetzung so eingeschränkt, dass sie sich dem Bauvor-
haben unterordnen und keine störende Wirkung von ihnen auf das Stadtbild ausgeht. 
 
Denkmalschutz  
Ca. 200 m vom Plangebiet entfernt befindet sich der historische Stadtkern von Ber-
gisch Neukirchen, der stark geprägt ist von denkmalgeschützten Bauten, die sich 
schwerpunktmäßig um die evangelische Kirche aber auch längs der Burscheider 
Straße gruppieren. Dieses Ensemble aus vorwiegend Fachwerkhäusern ist auch ge-
prägt von kleinteiligen Hofstrukturen, die sich in Teilen bis in die zweite und dritte 
Baureihe erstrecken. Ein östlicher Ausläufer dieses städtebaulichen Ensembles ist 
das eingetragene Baudenkmal, Burscheider Straße 103, welches ca. 50 m südlich 
vom Plangebiet entfernt liegt. Für dieses greift der Umgebungsschutz gemäß  
§ 9 Abs. 1b DSchG. Ein gem. §§ 5, 6 DSchG unter Schutz gestellter Denkmalbereich 
liegt jedoch nicht vor.  
Durch die Kombination von unterschiedlichen überbaubaren Flächen mit unterschied-
lichen Höhenfestsetzungen werden die Baukörperteile differenziert sowohl in ihrer 
horizontalen als auch vertikalen Ausdehnung begrenzt. Insgesamt soll damit das Ein-
fügen des Bauvorhabens und besonders der Bauten auf dem Vollsortimenter in das 
auch durch ein Denkmal (Burscheider Straße 103) geprägte Umfeld sicherstellt wer-
den. 
 
Einzelhandel:  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan V19/II „Supermarkt Bergische Neukirchen“ soll 
die planungsrechtlichen Grundlagen schaffen, die eine Modernisierung und Anpassung 
des Nahversorgungsangebotes durch bedarfsorientierte bauliche Änderungen ermögli-
chen. Der Bebauungsplan zielt damit auf die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile so-
wie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und damit auf einen 
Grundsatz der Bauleitplanung im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 4 Baugesetzbuch. Sowohl 
aus Sicht der Verwaltung, der IHK, der Wirtschaftsförderung Leverkusen als auch des 
potentiellen Betreibers ist jedoch in dem betrachteten Standortbereich nur ein großflä-
chiger Markt nachhaltig tragfähig. 
 
Zu 5 ) Ausweitung der Bebauung in der Region: 
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Grundsätzlich ist die Bebaubarkeit außerhalb des Plangebietes nicht Bestandteil 
dieses Verfahrens. Die Bebauung der Grünfläche neben dem ALDI-Markt schafft kei-
ne Rechtsgrundlage für die Bebauung der Grünflächen im Hinterland. Durch die 
Genehmigung des geplanten Einzelhandelsprojektes entstehen auf den dahinter 
liegenden Grundstücken (in nordöstlicher Richtung) keine Baurechte, diese Bereiche 
sind weiterhin nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) (Außenbereich) zu beurteilen und 
damit einer Bebauung grundsätzlich entzogen. 
Auch der Rat der Stadt Leverkusen als Träger der Planungshoheit hat in seinen 
Beratungen eindeutig signalisiert, den grünen Charakter von Bergisch Neukirchen 
langfristig zu erhalten. Es ist vorgesehen, die für das Vorhaben notwendige Wandlung 
der Grünfläche in Baufläche durch die Rücknahme anderer Bauflächen in Bergisch 
Neukirchen im Flächennutzungsplan zu kompensieren. Darüber hinaus sind die 
Grundbesitzverhältnisse dafür nicht gegeben und durch das neue Bauvorhaben wird 
auf Dauer eine Möglichkeit zur Erschließung der Hinterlandflächen von der 
Wuppertalstraße aus unterbunden. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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II / B 2: Schreiben der Stadt Burscheid vom 27.05.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu den einzelnen Aspekten der Hinweise der Stadt Burscheid sind folgende Aspekte 
von Relevanz. 
Eine Umsatzumverteilung von rd. 0,1 Mio. Euro für die gesamte Innenstadt Burscheids 
lässt zunächst keine Hinweise für mögliche städtebaulich relevante Folgewirkungen 
durch das Planvorhaben erkennen. Umsatzumverteilungsquoten, die fachlich oder auch 
seitens der Rechtsprechung als möglicherweise erheblich bezeichnet werden, werden 
weit unterschritten. Es ist davon auszugehen, dass der in der Burscheider Innenstadt 
ansässige Lebensmittelvollsortimenter der Fa. Kaufpark überproportional von den Aus-
wirkungen tangiert werden wird. Der Kaufpark verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 
1.500 m² und dürfte bei einer branchenüblichen Flächenproduktivität einen Gesamtum-
satz von rd. 5 bis 8 Mio. Euro erwirtschaften, davon rd. 80% im Lebensmittelbereich, 
also rd. 4 bis 6,5 Mio. Euro. Selbst bei einer (hypothetischen) Umverteilung der gesam-
ten 0,1 Mio. Euro, die zu Lasten der Burscheider Innenstadt umverteilt werden, zu Las-
ten des Kaufparks, ergibt sich eine Umverteilung von rd. 2 bis max. 3 Prozent. Auch 
dieser Wert liegt weit unterhalb einer möglichen städtebaulichen Erheblichkeitsschwelle. 
Eine vorhabenbedingte Marktaufgabe ist nicht zu erwarten. Im Hinblick auf die ange-
führten grundsätzlichen Zweifel an der Höhe der Umsatzumverteilungen sei auf die me-
thodischen Ausführungen und inhaltlichen Darstellungen der Verträglichkeitsanalyse 
verwiesen. In diesem Zusammenhang sei im Hinblick auf die Burscheider Innenstadt 
darauf hingewiesen, dass  
 

 die Burscheider Innenstadt mit rd. 10 Minuten Fahrzeit vergleichsweise weit vom 
Vorhabenstandort entfernt ist (Nahversorgungszentrum Lützenkirchen rd. 6 Minu-
ten, Nahversorgungszentrum Quettingen rd. 8 Minuten, Stadtbezirkszentrum  
Opladen rd. 5 Minuten, Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Leichlingen rd. 
6 Minuten) 

 somit die Einwohner von Bergisch-Neukirchen derzeit Nahrungs- und Genussmit-
tel nur zu einem eher geringen Anteil in Burscheid einkaufen dürften. 

 die Burscheider Bevölkerung ihren Bedarf im Bereich Nahrungs- und Genussmit-
telganz überwiegend in Burscheid deckt (siehe Einzelhandelskonzept, S.25). Ein 
größerer Abfluss an Standorte außerhalb von Burscheid ist trotz einer bereits be-
stehenden nicht geringen Wettbewerbssituation im Umland (siehe u. a. Verträg-
lichkeitsanalyse, S. 9) nur bedingt zu erkennen. 

 
Angesichts der vorgenannten Aspekte dürfte sich an der bestehenden Kaufkraftorientie-
rung im Untersuchungsraum, insbesondere Burscheid betreffend, allenfalls in geringem 
Umfang etwas ändern. 
Im Hinblick auf die Nachnutzung des Altstandortes durch einen Drogeriefachmarkt sei 
darauf hingewiesen, dass diese Option fachlich nicht bewertet wurde, sondern nur als 
mögliche Nutzungsoption angeführt wird. Entsprechende Verträglichkeitsnachweise 
sind, sofern bauplanungsrechtlich oder genehmigungsrechtlich erforderlich, im Bedarfs-
fall beizubringen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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II / B 3: Schreiben des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland vom 31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme entspricht inhaltlich der Stellungnahme vom 19.12.2011 innerhalb 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden. 
 
Bei dem vom LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland als Denkmalbereich nach  
§ 2(3) Denkmalschutzgesetz – DSchG - bewerteten Denkmalbereich handelt es sich um 
den historischen Stadtkern von Bergisch Neukirchen, der stark geprägt ist von denk-
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malgeschützten Bauten, die sich schwerpunktmäßig um die evangelische Kirche aber 
auch längs der Burscheider Straße gruppieren. Hinzu kommen die anschließenden 
Grünflächen. Eine Denkmalbereichssatzung liegt für diesen Bereich jedoch nicht vor 
und wird auch nicht für erforderlich erachtet. Es liegt auch das vom LVR – Amt für 
Denkmalpflege – im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden erwähnte Gut-
achten weder bei der Unteren Denkmalbehörde noch beim LVR – Amt für Denkmalpfle-
ge – vor. Insofern ist der Hinweis auf ein Gutachten hinsichtlich eines Denkmalbereichs 
nach § 2 (3) DSchG falsch. 
 
Das Plangebiet liegt ca. 200 m vom historischen Zentrum entfernt. In unmittelbarer Nä-
he des Plangebietes befinden sich die Baudenkmäler Burscheider Straße 103, 105, 109 
und 111. Für diese greift der Umgebungsschutz gemäß § 9 Abs. 1b DSchG.  
 
Dieses Ensemble aus Fachwerkhäusern ist auch geprägt von kleinteiligen Hofstruktu-
ren, die sich in Teilen bis in die zweite und dritte Baureihe erstrecken.  
 
Das Bebauungskonzept greift diese Struktur auf, indem die Dachfläche des Marktes, 
der überwiegend im Gelände verschwindet, mit drei Gebäuden bebaut wird, die sich 
von den Abmessungen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen) , der Dachform 
aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld gut einfügen. 
 
Im Bereich der Wuppertalstraße ist aufgrund der Entfernung und der in den letzten 
Jahrzehnten erfolgten Geländeveränderungen (Aufschüttung Wuppertalstraße etc.) und 
Neubaumaßnahmen ein direkter Zusammenhang mit dem Denkmalbereich nicht mehr 
erkennbar. 
 
Zusammen mit der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens und den Vorzügen 
bzgl. der Stärkung der Nahversorgung und grundsätzlich dem Erhalt der Ortslage ist 
damit die Realisierung des Vorhabens vertretbar. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II / B 4: Schreiben des Geologischen Dienstes NRW vom 30.04.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
 

zu 1) Der Anregung wird gefolgt und die genaue Schutzstufe im Umweltbericht unter  
Nr. 6. „Bestandsaufnahme, Schutzgut Boden“ genannt. 

 
zu 2) Der Boden gehört zur Schutzstufe 3 = besonders schützenswert aufgrund seiner     

Regelungs- und Pufferfunktion sowie natürlicher Bodenfruchtbarkeit. 
Der Geologische Dienst nennt die Aspekte der natürlichen Bodenfruchtbarkeit und 
der Regelungs- und Pufferfunktionen als maßgeblich für die Einstufung besonders 
schützenswert. Diese beiden Aspekte sind an unterschiedlichen Stellen im Um-
weltbericht behandelt und in den Plan eingeflossen. 
Der Aspekt der Bodenfruchtbarkeit als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und 
Pflanzen ist insbesondere in der Bestandsaufnahme zum Umweltbericht in den 
Abschnitten Schutzgut Boden, Tiere und Wirkung für umliegende Flächen darge-
stellt. Die Regelungs- und Pufferfunktionen insbesondere im Sinne der Reinigung 
und Speicherung wurden ergänzend in der Bestandsaufnahme Abschnitt Wasser 
und Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern beschrieben. 
Auch die Auswirkungen der Eingriffe in das Schutzgut Boden im Sinne des Le-
bensraumverlustes der Fauna und Flora, Zerstörung der vorhandenen Boden-
struktur, Einschränkung der unmittelbaren Versickerung wurden im Umweltbericht 
in den jeweiligen Abschnitten explizit benannt und in der Begründung und im Um-
weltbericht auch angemessen gewichtet: „Die Versiegelung auf den Bauflächen 
stellt die gewichtigste Beeinträchtigung dar.“ 
 

zu 3) Es ist empfehlenswert einen Korrekturfaktor für den Verbrauch von betroffenen 
Bodenfunktionen / Bodenwasserhaushaltsfunktionen / Grundwasserschutzfunktio-
nen in die Ausgleichsbilanzierung einfließen zu lassen. 
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Zusammenfassend kann man aus folgenden Gründen davon ausgehen, dass die Be-
lange des Bodenschutzes ausreichend im Sinne eines sachgerechten Ausgleichs in die 
Planfestsetzungen bzw. die Ausgleichbilanzierung eingeflossen sind und ein zusätzli-
cher Korrekturfaktor für den Verbrauch von betroffenen Bodenfunktionen / Bodenwas-
serhaushaltsfunktionen / Grundwasserschutzfunktionen in die Ausgleichsbilanzierung 
nicht erforderlich ist: 

 Der Bebauungsplan setzt zur Kompensation eine vollständige Versickerung des 
Regenwassers im Plangebiet und zusätzlich umfangreiche Maßnahmen der Be-
grünung fest (Dach-, Fassaden- und Eingrünung). Es findet eine mittelbare Er-
gänzung des Grundwassers statt. Die Grundwasserneubildung wird weiterhin im 
bisherigen Umfang ermöglicht. Eine Verschlechterung insbesondere in Bezug 
auf die Bodenwasserhaushalts- und Grundwasserschutzfunktionen des Bodens 
wird vermieden und die Funktion des Bodens hinsichtlich dieser Funktionen dau-
erhaft erhalten. 

 Die Einordnung dieses Vorhabens als Eingriff in besonders schutzwürdige Böden 
ist keine Besonderheit dieses Grundstückes sondern trifft die meisten Baumaß-
nahmen im östlichen Stadtgebiet von Leverkusen. Die 'Karte der schutzwürdigen 
Böden' des geologischen Dienstes stellt große Teile des östlichen Stadtgebietes 
von Leverkusen als Bereiche mit besonders schutzwürdigen Böden dar. Konkret 
reicht dieser Bereich von Opladen bis Burscheid und von Leichlingen bis Lützen-
kirchen, Steinbüchel und weiter.  

 Durch starke Geländeveränderungen und Aufschüttungen im Rahmen der Bau-
maßnahmen ´Wuppertalstraße', 'Aldi-Markt' und `Tennisplätze` ist der natürliche 
Bodenaufbau in Teilbereichen des Plangebietes in der Vergangenheit bereits 
verändert worden. (Umweltbericht Bestandsaufnahme Schutzgut Landschaft) 

 Im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag / Bilanzierung wird auf den Schutz des 
vorhandenen Bodens unter 'Maßnahmen für den abiotischen Bereich' explizit 
hingewiesen. 

 Zusätzlich wurden den Absätzen 7 - Inanspruchnahme Freiraum und 6 - Boden-
schutzklausel des Umweltberichtes des Bebauungsplanes explizit und ausführ-
lich der Eingriff in den Boden mit in die planerische Abwägung einbezogen 

 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
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